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1.  Anlass und Ziele der Planung, bisherige Planverfahren, 

Der Bebauungsplan Nr. 103 B „Gewerbegebiet Östlich Industriestraße“ aus dem Jahre 2009 

deckt zusammen mit dem Bebauungsplan Nr. 103 A „Westlich Feldlinie“ aus dem Jahr 2001 

den gewerblich geprägten Standort zwischen der Industriestraße im Westen und der Feldlinie 

im Osten ab. 

Hierbei fungiert die „Käthe-Kruse-Straße“ südlich der Oldenburger Straße, der L 815, als 

Erschließungsstraße für das insgesamt ca. 15,7 ha große Gewerbegebiet und stellt eine 

Verbindung zwischen der Industriestraße im Westen und der Feldlinie im Osten dar.  

In Folge konkreter Flächenbedarfe von ansiedlungswilligen Firmen strebte die Gemeinde ein 

1. Änderungsverfahren für einen ca. 3.3 ha großen Bereich im Bebauungsplan Nr. 103 A an. 

Demnach sollte die bislang festgesetzte Planstraße (Stich mit Wendeanlage) komplett 

entfallen. 

Dieses Änderungsverfahren wurde allerdings nicht zu Ende geführt. Stattdessen wurde ein 

weiteres Änderungsverfahren mit einer lediglich nur noch eingekürzten Planstraße und 

Wendeanlage durchgeführt. Diese 2. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 103 B erlangte am 

13.10.2017 Rechtskraft und stellt die Ausgangslage für die hier anstehende 4. Änderung dar. 

Hinzuweisen wäre an dieser Stelle auch noch, dass die Gremien der Gemeinde bereits im 

Dezember 2019 einen Aufstellungsbeschluss und Auslegungsbeschluss für eine 3. Änderung 

zum rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 103 B mit dem Ziel einer Neuordnung der bisher 

geltenden Schallleistungskontingente gefasst hatten. Dieses Änderungsverfahren gem. § 13 

BauGB wird auch weiterhin verfolgt. Das Verfahren zur 3. Änderung soll nun zeitnah mit 

Durchführung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der 

Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB weiterverfolgt werden. 

Die hier vorliegende 4. Änderung berücksichtigt bereits die mittels der 3 Änderung beab-

sichtigte Neuordnung der zulässigen Schallleistungskontinente und soll im Hinblick auf die 

Eilbedürftigkeit des Vorhabens (Ansiedlung einer Tankstelle) der noch durchzuführenden 3. 

Änderung vorgezogen werden. 

Für die Ansiedlung einer Tankstelle an der Industriestraße ist aus mehreren Gründen eine 

Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 103 B - Gewerbegebiet Östlich 

Industriestraße – notwendig. Die Änderungen betreffen: 

• die Nutzungsart, da Tankstellen bislang nach § 8 Absatz 2 Nr. 3 BauNVO dort bisher 

nicht zulässig sind (gem. § 1 Abs. 5 BauNVO). 

• darüber hinaus müssen die Lärmimmissionen im Rahmen der beabsichtigten 4. Be-

bauungsplanänderung überprüft und mit der im Zuge der 3. Änderung beabsichtigten 

Neuordnung der Schallleistungskontingente im Gewerbegebiet harmonisiert werden. 

• auch wird für den Betrieb einer Tankstelle eine zweite Zufahrt notwendig, damit der 

Belieferungsverkehr gesichert und auch die Zufahrt für LKWs möglich ist. Deshalb 

wird durch die 4. Änderung des Bebauungsplanes das bislang am östlichen Rand der 

Industriestraße festgesetzte Zu- und Abfahrtsverbot aufgehoben.  

• In diesem Zusammenhang werden alle bisher als zu erhaltend festgesetzten Bäume 

entfernt; eine entsprechende Kompensation wird im Rahmen des Bauleitplan-

verfahrens nachgewiesen. 

Dementsprechend hatte der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 30.08.2022 den 

Beschluss zur Durchführung der 4. Änderung des Bebauungsplanes 103 B - 2.Änderung- auf 

Grundlage des § 13 BauGB gefasst. 

Hierbei sind die Ziele der beabsichtigten 3. Änderung bzgl. des Immissionsschutzes zu be-

rücksichtigen. 
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2.  Verfahrensablauf  

2.1  Beschlüsse 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Bad Zwischenahn hat in seiner Sitzung am 

30.08.2022 den Beschluss gefasst, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die An-

siedlung einer Tankstelle an der Industriestraße zu schaffen und somit auch die Durchführung 

der 4. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 103 B – Gewerbegebiet Östlich Industriestraße -. 

Da durch die Änderungen weder die Grundzüge der Planung (§ 13 Abs. 1 BauGB) berührt 

werden noch die Zulässigkeit von Vorhaben, welche die Durchführung einer Umwelt-

verträglichkeitsprüfung begründet, kann das Änderungsverfahren als vereinfachtes Verfahren 

gem. § 13 BauGB durchgeführt werden. 

Gleichermaßen liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b 

BauGB genannten Schutzgüter vor und es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der 

Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 

des Bundes-Immissionsschutzgesetztes zu beachten sind. 

Insofern sind die Voraussetzungen für ein vereinfachtes Verfahren gem.§ 13 BauGB gegeben 

Infolgedessen wird diese 4 Änderung des Bebauungsplanes ohne Erstellung eines 

Umweltberichtes durchgeführt. 

Nach Beratung des Entwurfs hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Bad Zwischenahn 

in seiner Sitzung am 14.02.2023 die Durchführung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 

BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 

Abs. 2 BauGB beschlossen.  

Der Aufstellungsbeschluss und der Beschluss zur Durchführung der öffentlichen Auslegung 

wurden am 01.03.2023 ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 103 B „Gewerbegebiet Östlich 

Industriestraße “ (Planzeichnung und Begründung) lagen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 

vom 10.03.2023 bis zum 11.04.2023 öffentlich aus. Im gleichen Zeitraum werden die 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs.2 BauGB beteiligt. 

2.2  Ergebnisse aus der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden  

Im Zuge der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB gingen eine Stellungnahme von 

einem Bürger mit Anregungen und Hinweisen sowie diverse Hinweise vom Ortsbürgerverein 

ein. 

Diese Hinweise des Ortsbürgervereins betreffen neben Aspekten zum Betrieb der Tankstelle 

(Paketannahme, Zufahrtssituation und Lärmimmissionen) die Entfernung und die Kompen-

sation der bislang festgesetzten Bäume an der Industriestraße. 

Hierzu hatte die Verwaltung bereits reagiert und dem Ortsbürgerverein die Sachlage erläutert. 

Diese Erläuterungen sind auch Gegenstand der Abwägungsvorschläge. 

Daraus resultieren nach aktuellem Stand keine grundsätzlichen Änderungen an den 

Planungszielen oder -Inhalten. 

Gleichermaßen betreffen die von einem Bürger vorgetragenen Anregungen/Hinweise über-

wiegend nachbarschafts- oder bauordnungsrechtliche Aspekte. 

Diese sind gleichermaßen im vorliegendem Abwägungstableau aufgeführt und es werden dort 

entsprechende Aussagen zu dessen bauplanungsrechtlichen Auswirkungen getroffen. 

Im Übrigen kann darauf verwiesen werden, dass unter Vermittlung der Gemeinde die künf-

tigen Nachbarn im engen Kontakt stehen und an Lösungen im Sinne einer verträglichen 

Nachbarschaft arbeiten. 



Gemeinde Bad Zwischenahn 
Bebauungsplan Nr.103 B „Gewerbegebiet Östlich Industriestraße“, 4. Änderung Seite  5 

 

HWPlan - Stadtplanung 

Seitens der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gingen während der Beteilig-

ung insgesamt 23 Stellungnahmen ein.  

Hiervon enthalten 17 Stellungnahmen weder Bedenken noch Hinweise. 

Vier weitere Stellungnahmen enthalten lediglich allgemeine Hinweise, welche keine Aus-

wirkungen auf das Bauleitplanverfahren haben. 

Lediglich die Stellungnahmen des Landkreises Ammerland und des BUND, Kreisgruppe 

Ammerland, hatten weitergehende Anregungen, insbesondere zum Immissionsschutz, zum 

Eingriffsumfang sowie zur Kompensation und zu redaktionellen Aspekten vorgebracht. 

Den Anregungen zum Eingriffsumfang konnte zwischenzeitlich gefolgt werden, indem die er-

forderliche Kompensation für die entnommenen Bäume in Abstimmung mit dem Landkreis 

Ammerland und der Gemeinde auf 22 Neupflanzungen festgelegt wurde. 

Bzgl. der immissionsschutzrechtlichen Aspekte werden die Ausführungen in der Begründung 

angepasst und es wird auf die im Anhang beigefügte fachtechnische Klarstellung vom 

13.04.2023 verwiesen. 
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3.  Grundlagen der Planung 

3.1  Rechtliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen dieses Bebauungsplanes sind: 

• Baugesetzbuch (BauGB) 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO) 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 

(Planzeichenverordnung) 

• Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

• Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAG-BNatSchG) 

• Landes Raumordnungsprogramm Niedersachsen 

• Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Ammerland 

• Telekommunikationsgesetz (TKG) 

in ihrer jeweils neuesten Fassung. 

3.2  Planerische Vorgaben und Gutachten 

Folgende Vorgaben liegen dieser Planänderung zu Grunde: 

• Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen (2022) 

• Regionales Raumordnungsproramm (RROP) Landkreis Ammerland (1996) 

• Landschaftsrahmenplan des Landkreises Ammerland (2021) 

• Flächennutzungsplan  (FNP) der Gemeinde Bad Zwischenahn (1997) 

• Rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 103 B, 2. Änderung (2017) 

• Beschluss zur Durchführung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 103 B (2019) 

• Beschlüsse zur Durchführung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 103 B vom 

30.08.2022 und vom 14.02.2023 

• Schalltechnische Berechnungen zum Bebauungsplan Nr. 103, itap 2009 

• Vorläufige schalltechnische Berechnung bzgl. der beabsichtigten Neuordnung der 

Emissionskontingente im Bebauungsplan Nr. 103 B, Büro für Schallschutz Busse, 

Garbsen, 15.12.2022 (diese Unterlagen liegen der Begründung als Anhang bei) 

• Ergänzende Klarstellung der immissionsschutzrechtlichen Aspekte durch das Büro für 

Schallschutz Busse vom 13.04.2023 (Diese Klarstellung liegt ebenfalls der Begründung 

zum Satzungsbeschluss bei.) 

3.2  Plangrundlage  

Für die Durchführung der 4. Änderung wird auf die aktuelle Liegenschaftskarte (ALK), Stand 

Oktober 2022 zurückgegriffen. Diese beinhaltet den aktuellen Stand der Parzellierung und der 

Sonderung der Wege und Plätze. Diese Plangrundlage wurde vom Katasteramt Westerstede 

geliefert und ist geometrisch einwandfrei. 

3.3 Änderungsbereich 

Der Änderungsbereich umfasst lediglich das Flurstück 401/36 in der Flur 28 Gemarkung Bad 

Zwischenahn mit einer Größe von ca. 3.400 m². 

Der Änderungsbereich stellt den nordwestlichen Teil des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 

103 B, 2. Änderung dar und ist somit Bestandteil des großzügigen Gewerbegebietes südlich 

der Oldenburger Straße. 

Der Änderungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

- Im Norden durch das Flurstück 401/6 welches auf ganzer Länge entlang der Oldenburger 

Straße gem. Bebauungsplan in einer Tiefe von 30,0 m als Grünfläche festgesetzt ist. 

- Im Westen durch die Industriestraße  

- Im Süden durch die Käthe-Kruse-Straße  
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- im Osten durch das gewerblich genutzte und bebaute Flurstück 401/37 

Die räumliche Lage und der Geltungsbereich der 4. Änderung des B`Planes Nr. 103 B werden 

auf dem Deckblatt dieser Begründung dargestellt. 

3.4  Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde von 1997 

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Bad Zwischenahn (1997), ein-

schließlich der wirksamen Änderungen, sieht für das Plangebiet bereits die Darstellung als 

gewerblich genutzte Fläche vor. Im Zuge dieser Bebauungsplanänderung ist eine Änderung 

des Flächennutzungsplanes nicht notwendig.  

 3.5  Planungsrechtliche Verhältnisse in der Umgebung des Planbereiches 

Für das Plangebiet liegt derzeit die rechtskräftige 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 103 

B – Gewerbegebiet Östlich Industriestraße – von 2017 vor. Somit befindet sich die Planung in 

einem Gebiet, das nach § 30 BauGB einzuordnen ist.  

Der rechtswirksame Bebauungsplan sieht bereits für den in Rede stehenden Änderungs-

bereich eine gewerbliche Nutzung vor und setzt dort ein Gewerbegebiet (GE 1) fest.  

Südlich sowie östlich angrenzend werden im Bebauungsplan Nr. 103 B – Gewerbegebiet 

Östlich Industriestraße – sowie dessen 2. Änderung ebenfalls Gewerbegebiete festgesetzt.  

 

 

Abb. 1: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. . 103 B, 2. Änderung 

Westlich und nördlich grenzen unbeplante Außenbereiche an.  

Insgesamt stellt sich die Nachbarschaft als Gewerbegebiet dar, das seit etwas mehr als einem 

Jahrzehnt stetig weiterentwickelt wird. Die vorliegende Planung fügt sich somit in die 

Bestandsstrukturen ein.  

Das seit Dez. 2019 ausstehende Verfahren zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 103 B, 

mit dem Ziel der Neuordnung der Zusatzkontingente, wird nun aktuell, kurzfristig 

weiterverfolgt.  

Bereich der 4. Änderung 
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3.6  Ausstattung des Planungsbereichs und Realnutzung 

Der ca. 3.400 m² große Änderungsbereich (Flurst. 401/36) ist Teil des gewerblich genutzten 

Eckgrundstücks Industriestraße/Käthe Kruse-Straße. 

Das von der Änderung betroffene Grundstück, Käthe-Kruse-Straße 45 bildete ehemals eine 

Einheit mit dem Nachbargrundstück Käthe-Kruse.-Straße 43 und ist dementsprechend mit 

einer über beide Grundstücke reichenden Gewerbehalle (35,0 m x 25,0 m) bebaut. 

Der nicht mehr für das ansässige Gewerbe notwendige Trakt dieser Gewerbehalle (Nr. 45) 

soll künftig der Tankstelle dienen. 

Das unmittelbare Umfeld der Gewerbehalle ist ringsum gepflastert und bildet im Süden zur 

Käthe-Kruse-Straße eine großzügige Hoffläche mit zwei Anbindungen an die Käthe-Kruse-

Straße aus. 

In Folge der Teilung und der teilweisen Veräußerung, des ehemals zusammenhängenden 

Gewerbegrundstücks bleibt im Änderungsbereich nur eine Zu-/Abfahrt zur Käthe-Kruse-

Straße erhalten und dementsprechend ist die Schaffung einer zweiten Zufahrt von der 

Industriestraße für einen Tankstellenbetrieb unerlässlich.  

Somit müssen die vier bislang festgesetzten Eichen mit Durchmessern von 0,5 – 0, 7 m an der 

Industriestraße entfernt werden. Hierfür ist im Zuge der anstehenden Bauleitplanung eine 

Kompensation zu leisten. Diese Punkte wurden auch im Vorfeld der Standortauswahl mit der 

Gemeinde besprochen. Für die Entnahme der Bäume wurde zwischenzeitlich der Kompen-

sationsumfang auf 22 Neupflanzungen festgelegt. 

Die restlichen Freiflächen im Änderungsbereich stellen sich nördlich, westlich und teilweise 

südlich als Scherrasenflächen ohne weitere Strukturen dar. 

3.7  Immissionsschutz 

Die schalltechnischen Aspekte bilden einen weiteren abwägungsrelevanten Sachverhalt. So 

sind neben den von der Landesstraße ausgehenden Verkehrslärmimmissionen auch die 

Gewerbelärm-Emissionen in die Planung einzustellen. 

So werden die im Bebauungsplan 103 B festgesetzten flächenbezogenen Schalleistungspegel 

unverändert übernommen, wobei die Zuweisung von Zusatzkontingenten für einzelne 

Sektoren in Folge veränderter Erfordernisse aktualisiert werden. Die Neuordnung der 

Zusatzkontingente sollen später noch im Zuge der ausstehenden 3. Änderung für den 

gesamten Bebauungsplan Nr. 103 B angepasst werden; vgl. hierzu auch die Ausführungen 

der fachtechnischen Stellungnahme vom 13.04.2023 im Anhang 2. 

4. Das Vorhaben 

Mittels der Bebauungsplanänderung sollen die Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer 

modernen Tankstelle an der stark frequentierten Oldenburger Straße – L 815 geschaffen 

werden. Das verkehrsgünstig gelegene Eckgrundstück Industriestraße/Käthe-Kruse-Straße 

stellt einen städtebaulich integrierten Standort innerhalb des vorhandenen Gewerbegebiets 

südlich der Oldenburger Straße dar. 

Der Tankstellenbetrieb wird ergänzt um eine Pkw-Waschanlage, einen Paketshop, einen Shop 

mit Bistro und E-Ladesäulen. 

Eine spätere Ausweitung des Tankbetriebs auf eine Wasserstofftankstelle könnte bei Hinzu-

nahme des östlich angrenzenden Grundstücks ermöglicht werden. 

Erste Abstimmungen mit dem derzeitigen Nachbarn hierzu haben bereits stattgefunden. 

Für die Umsetzung des Konzeptes wird die 4. Änderung des Bebauungsplanes erforderlich  
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5.  Inhalte und Festsetzungen der 4. Änderung zum Bebauungsplan 

Mittels Anpassung einzelner Festsetzungen in einer Teilfläche des GE 1A soll die Realisierung 

der dringend in der Gemeinde benötigten Tankstelle als Ersatz für die im Ort an der 

Oldenburger Straße aufgegebene Esso-Tankstelle ermöglicht werden. 

Im Einzelnen werden folgende Änderungen gegenüber dem bisher rechtskräftigen Bebau-

ungsplan Nr. 103 B - 2 Änderung – vorgenommen bzw. Festsetzungen angepasst: 

1. Nutzungsart: 

Bislang waren die unter § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen 

(Tankstellen) gem. § 1 Abs. 5 BauNVO im GE 1 nicht zulässig. 

Diese Einschränkung der Nutzungsart wird im Änderungsbereich aufgehoben. Künftig regelt 

die neu gefasste textliche Festsetzung Nr. 1.1 die Zulässigkeit einer Tankstelle im GE 1A 

innerhalb des Änderungsbereichs. 

Die bisher gültige textl. Festsetzung 1.2 (Ausschluss von Vergnügungsstätten) wird unver-

ändert aus dem Ursprungsplan übernommen. 

2. Aufhebung eines Zu-/Abfahrtverbotes an der Industriestraße: 

Das bislang mittels Planzeichen im Bebauungsplan festgesetzte Zu-/Abfahrtsverbot an der 

Industriestraße wird in Folge der zwingenden Notwendigkeit für die Anlage einer direkten Zu-

/Abfahrt zur Tankstelle von der Industriestraße aus im geänderten Plan ersatzlos aufgegeben. 

In Anbetracht der mit ca. 45 m ausreichenden Entfernung der Zu-/Abfahrt zur Einmündung der 

Industriestraße in die Oldenburger Straße – L 815 können Beeinträchtigungen für den 

fließenden Verkehr auf der Landesstraße ebenso wie auf der kommunalen Straße, der 

Industriestraße ausgeschlossen werden. 

3. Aufhebung der Erhaltungsplicht für 4 Laubbäume 

Bislang setzt der Bebauungsplan Nr. 103 B - 2. Änderung - an der Industriestraße im 

Änderungsbereich insgesamt vier, eingemessene Bäume als zu erhaltend fest. 

Diese vier Bäume können in Folge der Anlage der für die Tankstelle zwingend notwendigen 

zusätzlichen Zu-/Abfahrt zur Industriestraße nicht erhalten werden. Insofern hatte sich die 

Gemeinde entschieden, diesem Sachzwang Rechnung zu tragen und für diese vorhandenen 

Bäume die Festsetzung der Erhaltung aufzugeben. 

Im Vorfeld der Planänderung wurde mit dem Bauherren über eine angemessene Kompen-

sation verhandelt. 

Nachdem die Bäume zwischenzeitlich entfernt wurden, hatte der Landkreis dem Bauherren 

mit Verfügung vom 24.04.2023 diese Ordnungswidrigkeit angezeigt und nach Abstimmung mit 

der Gemeinde eine Kompensation von 22 Neupflanzungen festgelegt. 

Die Qualität und die Standorte zur Umsetzung dieser Verpflichtung wird im erforderlichen 

städtebaulichen Vertrag geregelt.  

Die Ersatzpflanzungen sind auf Kosten des Bauherrn auf einem von der Gemeinde 

ausgewählten Standort spätestens im Herbst 2023 auszuführen. 

4. Immissionsschutzrechtliche Regelungen: 

Verkehrslärm: 

Die bisher im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzten Lärmpegelbereiche (LPB V, IV u. 

III) in Folge des von der Oldenburger Straße ausgehenden Verkehrslärm werden unverändert 

in den Änderungsbereich übernommen. 

Die modifizierte textliche Festsetzung Nr.6.2 weist auf die erforderlichen Maßnahmen zum 

passiven Schallschutz gem. DIN 4109 in den jeweiligen Lärmpegelbereichen hin. 
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Gewerbelärm:  

Ebenso werden die im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente 

LEK nach DIN 45691 (tags: LEK (dB(A)) 62,5; nachts: LEK (dB(A)) 47,5) im Änderungsbereich 

festgesetzt, vgl. hierzu textliche Festsetzung Nr. 6.1. 

Die Zusatzkontingente hingegen werden gegenüber den aktuell festgesetzten Werten im 

Hinblick auf die Sektoren neu festgesetzt; vgl. textliche Festsetzung N.6.2. 

So wurde im Hinblick auf die ausstehende 3. Änderung des Bebauungsplanes und der 

zwischenzeitlich geänderten Ausgangsbedingungen festgestellt, dass die in den GE 2 und GE 

3 angesiedelten Betriebe keine Zusatzkontinente benötigen und dementsprechend diese 

sowie die Sektoren neu gebildet werden können. 

Hierzu wird auf die gutachterlichen Stellungnahmen des Büros für Schallschutz Busse vom 

15.12.2022/13.04.2023, welche der Begründung im Anhang beigefügt werden, verwiesen. 

Dementsprechend gelten künftig im GE 1A nur noch im Sektor A und im Sektor B die gem. 

textl. Festsetzung 6.2 definierten und festgesetzten Zusatzkontingente. 

Diese vorher genannten, relativ abstrakten, planungsrechtlichen Regelungen zum Immissions-

schutz genügen zwar den Anforderungen an die Bauleitplanung, sind aber im Zuge des Bau-

antragsverfahrens bzgl. des Nachweises der Verträglichkeit mit dem unmittelbaren Nachbarn 

zu konkretisieren. 

Dem Bauherren ist bekannt, dass vor allem im Hinblick auf das angrenzende Grundstück 

Käthe-Kruse-Straße Nr. 43 weitergehende schalltechnische Nachweise und Maßnahmen vor-

zusehen sind. 

Konkrete Schallschutzmaßnahmen wie zum Beispiel die Errichtung einer Lärmschutzwand 

zum angrenzendem Grundstück Käthe-Kruse-Straße 43 lässt der Bauherr aktuell gutachterlich 

prüfen. Diese Maßnahmen werden im Zuge der Bauantragstellung vorgelegt.  

5. Erneuerbare Energien 

In Anbetracht der aktuellen Klimaschutzziele wird eine planungsrechtliche Regelung gem. § 9 

Abs 1 Nr. 23 b BauGB zur Installation von PV-Anlagen in den Änderungsplan aufgenommen, 

vgl. textliche Festsetzung Nr. 7. 

6.  Auswirkungen der Planänderungen 

Diese oben dargestellten, fünf Änderungssachverhalte zur Nutzungsart, zur verkehrlichen 

Anbindung der Tankstelle, zu den naturschutzrechtlichen Festsetzungen, zum Immissions-

schutz und für die erneuerbare Energiegewinnung führen nicht zu einer zusätzlichen Umwelt-

belastung oder zu einer grundlegenden Umstrukturierung des bestehenden Gewerbegebietes; 

die Grundzüge der ursprünglichen Planung werden nicht berührt. 

Vielmehr entspricht die Planung aufgrund der Tatsache, dass ein bereits bestehendes Ge-

werbegrundstück umgenutzt wird, dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 

gem. § 1 a Abs. 2 BauGB. 

Alle Ver-/Entsorgungseinrichtungen sind bereits vorhanden, so dass hierzu kein weiterer 

Regelungs- und Handlungsbedarf erkennbar wird. 

Die notwendige Kompensation für die Entfernung der vier bislang als zu erhaltend fest-

gesetzten Bäume wird durch Regelungen im städtebaulichen Vertrag sichergestellt. 

Weitere kompensationspflichtige Eingriffe in den Naturhaushalt sind in Folge der Nachnutzung 

eines bereits bebauten Gewerbegrundstücks und der Übernahme der grünordnerischen 

Festsetzungen (Pflanzgebot und Stellplatzbegrünung gem. textliche Festsetzung 5) nicht zu 

erwarten. 

Auf Berücksichtigung der Vorgaben aus dem Artenschutz wird unter Hinweis Nr. 12 ver-

wiesen.



Gemeinde Bad Zwischenahn 
Bebauungsplan Nr.103 B „Gewerbegebiet Östlich Industriestraße“, 4. Änderung Seite  11 

 

HWPlan - Stadtplanung 

 

7.  Verfahrensvermerke 

Der Aufstellungsbeschluss zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 103 B - 2. Änderung – 

„Gewerbegebiet Östlich Industriestraße“ als Verfahren gem. § 13 BauGB wurde vom 

Verwaltungsausschuss am 30.08.2022 gefasst. 

Nach Konkretisierung der Planung und Beratung des Entwurfs zur 4. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 103 B im Fachausschuss am 07.02.2023 hat der Verwaltungsausschuss in 

seiner Sitzung am 14.02.2023 den Entwurf gebilligt und die öffentliche Auslegung der 

Entwurfsunterlagen gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentliche Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Der Entwurf zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 103 B mit Begründung lag in der Zeit 

vom 10.03.2023 bis zum 11.04.2023 öffentlich aus. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im gleichen Zeitraum 

beteiligt. 

Nach Behandlung der Anregungen hat der Rat der Gemeinde Bad Zwischenahn in seiner 

Sitzung am…...2023 die 4. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 103 B „Gewerbegebiet Östlich 

Industriestraße“ als Satzung beschlossen. 

 

Bad Zwischenahn, den ……..2023 

 

Bürgermeister 

 

 

 

Anhang:  

1. Fachtechnische Stellungnahme zur Neuordnung des Immissionsschutzes im GE 1A im Bebauungsplan Nr. 103 

B „Gewerbegebiet Östlich Industriestraße“ mit Übersichtsplan zur Sektorenbildung, Büro für Schallschutz Busse, 

Garbsen, 15.12.2022 

2. Fachtechnische Stellungnahme bzw. Klarstellung zur Neuordnung des Immissionsschutzes im GE 1A im 

Bebauungsplan Nr. 103 B „Gewerbegebiet Östlich Industriestraße“ mit Übersichtsplan zur Sektorenbildung, Büro 

für Schallschutz Busse, Garbsen, 13.04.2023 

 

 

 

 

Entwurfs- und Verfahrensbetreuung 
 

Bearbeitet im Auftrag der Gemeinde Bad Zwischenahn durch: 

HWPlan – Stadtplanung 

Lindenstraße 39 

26345 Bockhorn 

Bockhorn, den 01.06.2023 

Herbert Weydringer 
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Anhang1: 

Fachtechnische Stellungnahme zur Neuordnung des Immissionsschutzes im GE 1 im Bebauungsplan 

Nr. 103 B „Gewerbegebiet Östlich Industriestraße“ mit Übersichtsplan zur Sektorenbildung, Büro für 

Schallschutz Busse, Garbsen, 15.12.2022 

W: 22101_Bad Zwischenahn Neubau SCORE Tankstelle, Änderung B-Plan 15. Dezember 2022, 11:58 Uhr  

Von  Christian Busse  

 

Hallo Frau Tönsmeyer, 

in der neuen Planungsvariante zur Änderung des B-Plans Nr. 103 B (gemäß Abbildung 

„A2_AnpassungZK_[…]“) wurden nur die Zusatzkontingente gegenüber dem Änderungsvorschlag aus 

meiner Stellungnahme bei der Itap GmbH aus dem Jahr 2019 (Zeichen: cb 3531) angepasst. Im 

Rahmen der genannten Stellungnahme wurde bereits festgestellt, dass für die innerhalb von GE2 und 

GE3 damals bestehenden Betriebe keine Zusatzkontingente nötig sind. Dementsprechend wurde in 

der Stellungnahme bereits vorgeschlagen, die Gültigkeit der Zusatzkontingente für diese Flächen 

auszuschließen. Aus diesem Grund sind die Flächen GE2 und GE3 vor der neuen Planungsvariante 

nicht betroffen. 

Die geplante Tankstellennutzung führt zu keinem Konflikt mit den bestehenden Betrieben, da gemäß 

Stellungnahme der IEL die für die Betriebsfläche verfügbaren Emissionskontingente in Verbindung mit 

den neu ermittelten Zusatzkontingenten (gemäß Abbildung „A2_AnpassungZK_[…]“) durch die 

Geräuschquellen der Tankstelle eingehalten werden. 

Bei weiteren Fragen können Sie mich gerne kontaktieren. 

Viele Grüße 

Christian Busse 

Büro für Schallschutz Busse 

Christian Busse (B. Eng.) 

Hertzstraße 13 

30827 Garbsen 

 

 

mailto:busse@bfs-busse.de


Büro für Schallschutz Busse 

Hertzstraße 13 

30827 Garbsen 

Tel:  +49 5131 9749030 

info@bfs-busse.de  

www.bfs-busse.de 

 

  1 | Seite 

Büro für Schallschutz Busse, Hertzstraße 13, 30827 Garbsen 

Gemeinde Bad Zwischenahn 

Planungs- und Umweltamt 

Zu Hd. Frau Ahlers 

Am Brink 9 

26160 Bad Zwischenahn 

Datum: 213.04.2023 

Projekt-Nr./ Vers.: 230411-1/ A 

 

Schalltechnische Stellungnahme zur Reduzierung der Emissions- bzw. Zusatzkontin-

gente der Gewerbeflächen des Bebauungsplans Nr. 103 B der Gemeinde Bad Zwi-

schenahn 

 

Sehr geehrte Frau Ahlers, 

gemäß Ihrer Anfrage vom 05.04.2023 baten Sie um eine schriftliche Stellungnahme bzgl. 

des aktuellen Vorschlags zur Reduzierung der in der Urschrift und 2. Änderung des Be-

bauungsplans Nr. 103 B festgesetzten Emissions- bzw. Zusatzkontingente. Die Reduzie-

rung der Kontingente soll im Rahmen der noch in Planung befindlichen 3. Änderung des 

Bebauungsplans umgesetzt werden. Innerhalb der TÖB-Beteiligung zur 4. Änderung des 

Bebauungsplans hat der Landkreis Ammerland in seiner Stellungnahme vom 05.04.2023 

(Nr. 4797) angemerkt, dass die darin aufgezeigten Zusatzkontingente von dem bisher zu-

grunde gelegten Reduzierungsvorschlag gemäß Stellungnahme der itap GmbH aus dem 

Jahr 2019 abweichen (Kopie der Stellungnahme anliegend). Im Folgenden werde ich daher 

den aktuellen, in der 4. Änderung bereits eingearbeiteten Vorschlag näher beschreiben und 

begründen. 

Grundsätzlich sind die bisher in der Urschrift und 2. Änderung des Bebauungsplans festge-

setzten Kontingente in Bezug auf die innerhalb der Grenzen bestehenden und geplanten 

Nutzungen als besonders hoch anzusehen. Mit einer Reduzierung der Kontingente sollen 

Möglichkeiten zur Erschließung neuer Gewerbeflächen in der Umgebung geschaffen wer-

den, ohne dass die innerhalb der Grenzen des Bebauungsplans bestehenden und geplanten 

mailto:info@bfs-busse.de
http://www.bfs-busse.de/
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Betriebe eingeschränkt werden. Im Auftrag der Gemeinde hatte ich während meiner Tätig-

keit bei der itap GmbH die bereits genannte Stellungnahme verfasst und darin den bisher 

für die 3. Änderung zugrunde gelegten Vorschlag zur Reduzierung der Kontingente darge-

legt. Auf dem Grundstück an der Käthe-Kruse-Straße 43 u. 45 (Teilfläche GE1), auf dem 

damals ein Betrieb für den Handel und die Montage von Haustüren, Rollläden, Sonnen-

schutz etc. genehmigt war, ist nun jedoch die Ansiedlung einer Tankstelle geplant. Die 

damals vorgeschlagenen Kontingente würden im Gegensatz zu den in der Urschrift und der 

2. Änderung des Bebauungsplans festgesetzten Kontingenten nur einen eingeschränkten 

Tankstellenbetrieb zulassen. Aus diesem Grund sollte ein neuer Vorschlag zur Reduzie-

rung der Kontingente ermittelt werden, welcher die geplante Tankstellennutzung aus schal-

limmissionsschutzrechtlicher Sicht ermöglicht. Für die anderen Grundstücksflächen inner-

halb der Grenzen des Bebauungsplans wurden die Nutzungsangaben aus der damaligen 

Stellungnahme zugrunde gelegt. 

Die Ermittlung eines neuen Vorschlags zur Änderung der Kontingente erfolgte in Abstim-

mung mit Ihnen bzw. der Gemeinde sowie dem für die schalltechnische Beratung bei der 

Tankstellenplanung zuständigen Schallgutachterbüro, der IEL GmbH. Bei der Ermittlung 

wurden mögliche gewerbliche Erweiterungen der Gemeinde in der Umgebung mitberück-

sichtigt, welche im Rahmen eines anderen Bebauungsplanverfahrens durch unser Büro un-

tersucht werden. Von Seiten der IEL GmbH wurde eine Stellungnahme vorgelegt, welche 

die Umsetzbarkeit der Tankstellennutzung unter Berücksichtigung des im Folgenden näher 

beschriebenen Vorschlags zur Reduzierung der Kontingente bestätigt. 

Für die Teilfläche GE1 wird unter Berücksichtigung der geplanten Tankstellennutzung so-

wie der Pläne der Gemeinde zur Erschließung neuer Gewerbeflächen in der Umgebung 

Folgendes vorgeschlagen: 

• Die festgesetzten Emissionskontingente bleiben unverändert. 

• Zusammenfassung der Sektoren A und B sowie von einem Teil des Sektors C zu 

dem Sektor A* mit einem Zusatzkontingent von 2 dB. 

• Zusammenfassung von einem Teil des Sektors C sowie dem Sektor D zu dem Sek-

tor B* mit einem Zusatzkontingent von 4 dB. 

• Das Kontingent in dem Sektor E bleibt mit einem Zusatzkontingent von 0 dB un-

verändert. Der Sektor wird zu dem Sektor C*. 

Für die Teilflächen GE2 und GE3 sind die Aussagen gemäß der Stellungnahme der itap 

GmbH weiterhin geltend: 

• Die festgesetzten Emissionskontingente bleiben unverändert. 

• Keine Gültigkeit der Zusatzkontingente für die Teilflächen GE2 und GE3. 
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In Abbildung 1 in der Anlage werden die Zusatzkontingente gemäß dem Ursprungsplan 

und der 2. Änderung sowie dem neu erarbeiteten Vorschlag dargelegt. 

Der neu erarbeitete Vorschlag führt zu keiner weiteren Emissionsbeschränkung der Ge-

werbeflächen in Bezug auf den Vorschlag aus der Stellungnahme der itap GmbH aus dem 

Jahr 2019. Der neue Vorschlag betrifft ausschließlich die Zusatzkontingente für die Teil-

fläche GE1, welche zur Umsetzbarkeit der Tankstelle gegenüber dem vorangegangenen 

Vorschlag wieder erhöht und deren Grenzen angepasst wurden. Gleichzeitig werden die im 

Ursprungsplan und der 2. Änderung bereits festgesetzten Kontingente bzw. Zusatzkontin-

gente nicht überschritten. Aus schallimmissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen somit kei-

ne Bedenken gegenüber der Änderung der Emissionsbeschränkungen des Bebauungsplans 

Nr. 103 B gemäß dem hier dargelegten Vorschlag. 

Für Fragen und Anmerkungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

 

........................................                      

Christian Busse (B. Eng) 

 

 

 

Anlage 

• Darstellung der Zusatzkontingente gemäß Ursprungsplan und 2. Änderung 

sowie dem aktuellen Vorschlag  

• Kopie der Stellungnahme der itap GmbH zur Reduzierung der Kontingente aus 

dem Jahr 2019 
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Anlage    

 

 

Abbildung 1: Darstellung der Zusatzkontingente gemäß Ursprungsplan und 2. Änderung (schwarz gestrichelte Linien und weiß hinter-

legte Textfelder) sowie dem aktuellen Vorschlag (rote Linien und rot hinterlegte Textfelder) [Quelle, hinterlegte Pläne: Gemeinde Bad 

Zwischenahn].
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